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26.2.'1957. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1957, 
womit das Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, 
BGBI. Nr. 190, betreffend den Religions­
unterricht inder Schule, abgeändert und er­
gänzt wird (Religionsunterrichtsgesetz-No-

velle 1957). 

Der Nationalrat hat bescholossen: 

Artikel I. 

Das Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, BGBL 
N r. 190, betreffend den Religionsunterricht in 
der Schule, wird abgeändert und ergänzt wie 
folgt: 

1. Im Titel ist zwischen dem Wort "Schule" 
und dem Punkt als Kurztitel einzufügen: ,,{Re­
ligion.sun terrich tsgesetz)". 

2. Die §§ 3 bis 6 haben zu lauten: 
,,§ 3.' (1) Die Religionslehrer an den öffent­

lichen SchU'len, 'an denen Religionsunterricht 
Pflichtgegenstand ist, werden entweder 

a) von der Gebietskörperschaft (Bund, Län­
der), die gemäß § 2 des Lehre.rdienstrechts­
Kompetenzgesetzes, BGBL Nr. 88/1948, die 
Diensthoheit über die Lehrer der ent­
sprechenden Schulen ausübt, angestellt oder 

b) von der betreffenden gesetzlich anerkann­
teri Kirche oder ReIigionsgesellschaft be­
stellt. 

(2) Die Anzahl der Lehrerstellen, die gemäß 
Abs. 1 lit. a besetzt werden, bestimmt die 
Gebietskörperschaft auf Antrag der zuständigen 
kirchlichen . (religionsgeseHschaftlichen) Behörde. 

(3) Gehören einem Religionsbekenntnis weni­
ger als die Hälfte der Schüler einer Klasse an, so 
können die Schüler dieses Bekenntnisses aus 

-mehreren solchen Klassen einer oder mehrerer 
Schulen zu Re'ligionsunterrichtsgruppen zusam­
mengezogen werden. 
. (4) Alle Religionslehrer unterstehen in der 
Ausübung ihrer Lehrtätigtkeit den schulrecht­
lichen Vorschriften. 

§ 4. (1) Die gemäß § 3 Abs. 1 Ht. a von den 
Gebietskörperschaften (Bund, Länder) angestell­
ten Religionslehrer sind Bedienstete der betref­
fenden Gebietskörperschaft. Auf sie finden die 
für die Lehrer an den betreffenden öffentlichen 
Schulen geltenden Vorschriften des Dienstrechtes 
einschE'eßlich des Besoldungsrechtes und, sofern 
es sich um Religionslehrer handelt, die zu der 
Gebietskörperschaft in einem öff·entlich-recht-

lichen Dienstverhältnis stehen, auch einschließiich 
des Pensions- und des Disziplinarrechtes unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen der folgen­
den Abs. 2 bis 5 Anwendung. 

(2) Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder) 
dürfen nur solche Personen als Re'!igionslehrer 
anstellen, die von der zuständigen kirchlichen 
(religionsgesellschafdichen) Behörde als hiezu be­
fähigt und ermächtigt erklärt sind. Vor Auf­
nahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhält­
nis als Religionslehrer ist die zuständige kirch­
.liche (rC'ligionsgesellschaftliche) Behörde zu 
hören. 

(s) Wird einem unter' Abs. 1 fallenden Reli­
gionslehrer die ihm erteilte Ermächtigung 
(Abs. 2) nach erfolgter Anstellung von der zu­
ständigen kirchIichen (religionsgesellschaftlichen) 
Behörde entzogen, so darf er für die Erteilung 
des Religionsunterrichtes nicht mehr verwendet 
werden. Er kann jedoch von der Gebietskörper­
schaft, deren Bediensteter er ist, unter Fort­
bestand des Dienstverhältnisses in eine, seiner 
bisherigen Verwendungs(Entiohnungs)gruppe 
möglichst entsprechende anderweitige Dienst­
verwendung genommen werden, wenn er die be­
sonderen Anstellungserfordernisse hiefür erfüllt. 
Lehnt der Bedienstete die anderweitige Dienst­
verwendung ab, so ist die Ablehnung als Aus­
tritt aus dem Dienstverhältnis anzusehen. 

(4) Wird ein als Vertragsbediensteter angestell­
ter Religionslehrer nach Entzug ·der kirchlichen 
(religionsgesellschaftlichen) Ermächtigung von 
der Gebietskörpersclfaft, deren, Bediensteter 'er 
ist, ·nicht in eine anderweitige Dienstverwendung 
unter Forobestand des vertraglichen Dienstver­
hältnisses genommen, o'hne ·daß e~n Austritt aus 
dem Dienstverhältnis oder nach den V orschrif­
ten des Vertragsbedienstetenrechtes ein Grund 
zur Entlassung oder für eine sonstige vorzeitige 
Auflösung des Dienstverhältnisses vorliegt, so 
gih der Entzug der kirchlichen (religionsgesell­
schaftlichen) Ermächtigung für den Dienstgeber 
als Kündigungsgrund. 

(5) Wird ein im öffentlich-rechtlichen Dienst­
verhältnis angestellter Religionslehrer nach Ent­
zug der kirchlichen (re1igionsgesellschafdichen) 
Ermächtigung von der Gebietskörperschaft, 
deren Bediensteter er -ist, nicht in eine ander­
weitige Dienstverwendung unter Fortbestand 
des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses ge~ 
nommen, ohn·e daß ein Austritt aus dem Dienst­
verhältnis oder, ein auf Entlassung lautendes 
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Disziplinarerkenntnis oder ein den Verlust des 
Amtes zur Folge habendes rechtskräftiges straf­
gerichtliches Urteil vorliegt, so ist er, sofern er 
nicht nach den allgemeinen Bestimmungen des 
Dienstrechtes wegen Dienstunfähigkeit - wobei 
der Entzug der kirchlichen (religionsgesellschaft­
lichen) Ermächtigung als solcher nicht als Dienst­
unfähi,gkeit gilt - oder wegen seines Alters in 
den .dauernden Ruhestand versetzt wird oder 

" wegen Erreichung der Altersgrenze von Gesetzes 
wegen in den dauernden Ruhestand tritt, aus 
dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis unter 
Bedachtnahme auf die sozialversicherungsrecht­
lichen Vorschriften auszusch,eiden und nach 
Abs. 3 oder Abs. 4 so zu behandeln, als ob er 
Vertragsbediensteter wäre; hiebei sind die für die 
Erlangung höherer Bezüge angerechneten Vor­
dienstzeiten hinsichtlich der Hi,)he des Monats­
entgeltes zu berücksichtigen. 

§ 5. (1) Die gemäß § 3 Abs. 1 Iit. b von den 
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religions­
gesellschaften bestellten Religionslehrer müssen 
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen 
und -'- außer dem Erfordernis der kirchlich 
(religionsgesellschaftlich) erklärten Befähigung 
und Ermächtigung für die Erteilung des Reli­
gionsunterrichtes - hinsichtlich der Vorbildung 
die besonderen AnsteHungserfordernisse erfüllen, 
äiefür die im § 3 Abs. 1 lit. a genannten Reli­
gionslehrer gelten. In besonders begründeten 
Ausnahmefällen kann das zuständige Bundes­
ministerium von dem Erfordernis der österreichi­
schen Staatsbürgerscha.ft Nachsicht erteilen. 

(2) Dunn die Bestellung dieser Religionslehrer 
wird ein Dienstverhältnis zu den Gebietskörper­
schaften (Bund, Länder) nicht begründet. 

§ 6. (1) Die im § 3 Abs. 1 lit. b genannten 
Religions,lehrer erhalten für ihre Lehrtätigkeit an 
öffentlichen Schulen eine Vergütung nach den 
Ansätzen des Entlohnungss~emas II L (§ 44 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, 
in seiner jeweils geltenden Fassung) zuzüglich der 
jeweiligen Bezugszuschläge, nach ,den für die 
Lehrer der betreffenden Schularten dort fest­
gesetzten Entlohnungsgruppen. 

(2) Auf eine derartige Vergütung besteht je­
doch kein Anspruch, wenn weniger als fünf 
Schüler eines Religionsbekenntnisses am gemein­
samen Religionsunterricht in einer Religions­
unterrichtsgruppe (§ 3 Abs. 3) teilnehmen. 

(3) Im übrigen finden hinsichtlich der Bemes­
sung der Vergütun;g für die im § 3 Abs. 1 lit. b 
genannten Religionslehrerdie Bestimmungen des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGB'i. Nr. 86, 
in seiner jeweils geltenden Fassung, soweit 'sie 
sich auf Vertragsbedienstete des Entlohnungs­
schemas 11 L beziehen, dem Sinne nach - ins­
besonqere hinsichtlich Dauer des Dienstverhält­
nisses, Kündigung, Abfertigung, Entlassung, Er~ 

krankung, Todesfall - Anwendung. Desgleichen 
haben diese Religionslehrer Anspruch auf Ver­
gütung nach den für die Vertragsbediensteten des 
Bundes jeweils geltenden Reisegebührenvprschrif­
ten mit ,der Maßgabe, daß bei Religionslehrern, 
die Geistliche oder Ordensangehörige oder An­
gehörige von Diakonissenanstahen sind, der 
Wohnort als Dienstort gilt." 

3. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt: 

,,§ 7 a. (1) Für die unmittelbare Beaufsichti" 
gung des Religionsunter~ichtes (§ 2 Abs. 1) 
werden von den gesetzlich anerkannten Kird1en 
und Religionsgesellschaften ,Religionsinspektoren 
bestellt. 

(2) Religionslehrern (§ 3 Abs. 1), die zu 
Religionsinspektoren bestellt werden, ist, soweit 
sie unter die nach Abs. 3 festzusetzende Zahl 
fallen, für ihre Tätigkeit als Religionsinspektoren 
die nötige Lehrpflichtermäßigung oder Lehr­
pflicht'befreiung unter Belassung ihrer vollen Be­
züge beziehungsweise ihrer vollen Vergütung zu 
gewähren. Außerdem ist ihnen nach den Grund­
sätzen, die für die Dienstzulagen der Fachinspek­
toren für" einzelne Gegenstände gelten (§ 71 
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54), 
ein Verwendungszuschuß in gleicher Höhe und 
erforderlichenfalls ein Reisekostenpauschale nach 
den für die Fachinspektoren fü,r einzelne Gegen­
stände geltenden Grundsätzen zu gewähren. Der 
Verwendungszuschuß ist bei den als Religions­
inspektoren verwendeten Religionslehrern, die 
als Religionslehrer im öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft 
(Bund,· Länder) stehen, nach den für die Dienst­
zula.gen der Fachinspektoren fü,r einzelne Gegen­
stände geltenden Grundsätzen (§ 71 Abs. 3 des 
Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 54) für die Be­
messung des Ruhegenusses anrechenbar. Der aus 
den Bestimmungen dieses Absatzes sicher­
gebende Aufwand einschließlich der Vertretungs­
kosten für die zu Religionsinspektoren bestellten 
Religionslehrer ist jedenfalls von der Gebiets­
körperschaft zu tragen, die den Personalaufwand 
für die Beamten des Schulaufsichtsdienstes trägt. 

(3) Die Zahl der Religionsinspektoren, auf die 
die Bestimmungen des Abs. 2 Anwendung 
finden, wird auf Antrag der zuständigen kirch­
lichen (religionsgesellschaftlichen) Behörden nach 
Anhören der zuständigen Landesschulbehörde 
vom zuständigen Bundestninisterium im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem 
Bundesministerium für Finanzen fesogesetzt. 

(4) Durch die Bestellung zum Religiönsinspek­
tor wird weder ein eigenes Dienstverhältnis zu 
den Gebietskörperschaften (Bund, Länder) be­
gründet. noch ein auf Grund der Anstellung als 
Religionslehrer (§ 3 Abs. l' lit. a) bestehendes 
Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft 
(Bund, Länder) berührt." , 
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Artikel 11. ' I Nr. 393, in jedem Bundeslande mit dem Ersten 
Die Verordnung des Bundesministeriums für jenes !'A0~atesin Kraft, der .?er ~un~machung 

Unterricht und des Bundesministeriums für des mit diesem Bundesgesetz uberemsttmmenden 
Land- und Forstwirtschaft vom 23-. September Landesgesetzes des hetreffenden Bundeslandes 
1950, BGBl. Nr. 198, betreffend die Wegent- nachfolgt. 
schädigung für Religionslehrer, tritt außer Kraft. 

Artikel III. 

Dieses Bundesgesetz tritt nach Maßgabe des 
§ 42 des übergangsgesetzes vom 1. Oktober 
1920 in der Fassung des BGBl. Nr. 368 vom 
Jahre 1925 und in der Fassung des Bundesver­
fassungsgesetzes vom 7. Dezember 1929, BGBl. 

Artikel IV. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, 
soweit sie in den Wirkungsbereich des Bundes 
fällt, das Bundesministerium für Unterricht, hin­
sichtlich der land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen jedoch das Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft betraut. 

Erläute'rnde Bemerkungen. 

Das Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, BGBL 
Nr. 190, über den Religionsunterricht in der 
Schule wurde in einem Zeitpunkt erlassen, in 
dem die - wegen der gegensätzlichen Auffas­
sungen in der Schulfrage leider noch immer nicht 
erfüllte - Meinung vorherrschte, daß die Rege­
lung des gesamten Schulrechtes durch ein um­
fassendes SchuLgesetz unmittelbar bevorstünde, 
wie dies in der Bestimmung des § 9 Abs. 2 des 
Religionsunterrichtsgesetzes expressis verbis zum 
l\usdruck kommt, wonach das, Religionsunter­
richtsgesetz ein Jahr nach der Kundmachung 
eines das Schul- und Erziehungswesen regelnden 
Bundesgesetzes außer Kraft treten soll. Im Hin­
blick auf diesen provisorischen Charakter des 
Rdigionsunterrichtsgesetzes ist im § 4 Abs. 1 
vorgesehen, daß ,auf die von den Gebietskörper­
schaften (Bund, Länder) angestellten Religions­
lehrer nur die für Vertragslehrer an öffentlichen 
Schulen geltenden VorsChriften des Dienstrechtes 
Anwendung finden. Dies bedeutet, daß im 
Gegensatze zu der seit jeher in Österreich bis 
zum Jahre 1938 bestandenen Rechtslage seit dem 
Jahre 1949 (praktisch seit 1945) staatliche 
Religionslehrer an öffentlichen Schulen nur als 
Vertragslehrer im vertraglichen Dienstverhältnis, 
nicht aber als pragmatische Lehrer im öffent­
lich-rechtlichen Dienstverhältnis angestellt 
werden können. 

Die Religionslehrer haben in dieser Bestim­
mung schon immer eine Diskriminierung 'ihres 
Standes erblickt' und in letzter Zeit wiederholt 
die Forderung erhohen, die Pragmatisierungs­
möglichkeit für sie und damit eine gleiche dienst­
rechtliche Behandlung mit den übrigen Lehrern 
an den öffentlichen Schulen wieder herbeizufüh­
ren. Inder Tat erscheint die im § 4 Ahs. 1 des 
Religionsunterrichtsgesetzes 1949 statuierte' Aus­
nahinsbestimmung für eine Kategorie von Leh~ 

rern an öffendichen Schulen im Hinblick auf den 
im Artikel 7 der Bundesverfassung festgesetzten 
Gleichheitsgrundsatz verfassungsrechtlich und 
rechtspolitisch bedenkIich. Da nach ,der Entwick­
lung des österreichischen Schulwesens in den seit 
1949 vergangenen Jahren keineswegs angenom­
men werden kann, daß bei der künftigen end­
gültigen Regelung des österreichischen Schul­
rechtes eine Einschränkung des Religionsunter­
richtes an den öffentlichen Schulen erfolgen wird 
und daher pragmatische, das heißt unkündbare 
Religionslehrer überzählig würden, erscheint es 
gerechtfertigt, die angestrebte, dienstrechtliche 
Gleichstellung der Religionslehrer mit den 
sonstigen Lehrern an öffentlichen Schulen vor­
zunehmen. 

Diesem vornehmlichen Zweck, der derzeit 
keinen erhöhten Personalaufwand erfordert, soll 
die im Entwurfe vorliegende Novelle zum Reli­
gionsunterrichtsgesetz dienen, die darüber hinaus 
auch die dienstrechtliche Regelung der Religions~ 
inspektoren und einige aus der Praxis s,ich er­
fOI'derlich erweisende kleinere Anderungen vor­
sieh~. 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen des 
Entwurfes bemerkt: 

Zu Artikel I: 
Zu Ziffer 1: 

Um die Zitierung des Stammgesetzes für die 
Praxis' einfacher zu gestalten; soll der Kurztitel 
"Religionsunterrichtsgesetz" eingeführt werden. 

Zu Ziffer 2: 

Im Interesse einer leichteren Lesbarkeit der 
von der. No~elle berührten §§ 3 bis 6 des Ge­
setzes W'erden diese Paragraphen in ihrem vollen 
novellierten Text angeführt. Auf die am Schlusse 
der Erläuternden Bemerkungen st~he~de Gegen:-
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übersteIlung des bisherigen Gesetzestextes und Zu § 4: 
des Entwurf textes wird hiebei verwiesen. Z b 

Zu §3: 
Zu Abs. 1: 

Hier sind ·ebenso wie im § 3 Abs. 1 und 2 des 
bisherigen Gesetzes einerseits staatliche, das sind 
die von den Gebietskörpersch·aften (Bund, Län­
der) angestellten Religionslehrer und ander­
seits kirchlich besteHte Religionslehrer vor­
gesehen. Während aber nach § 3 Abs. 1 des bis­
herigen Gesetzes die Religionslehrer an den mitt­
leren Lehranstalten des Bundes nur als staatliche 
Religionslehrer angestellt werden konnten, soll 
nunmehr auch die Möglichkeit zur Bestellung 
kirchlicher Religionslehrer an ,diesen Anstalten 
geschaffen werden, u~ vor allem bei Religions­
lehrern mit nur- wenigen Wochenstunden aus 
~ründen der . Vereinfach ung der Verwaltung 
mcht das staatlIche Anstellungsverfahren in An­
s?ru~ nehmen zu müssen, wenngleich die Mög­
ltchke1t der staatlichen Anstellung auch in diesen 
Fällen gewahrt bleibt. 

Zu Abs. 2: 

Im entsprechenden bisherigen Abs. 3 des § 3 
des Religionsunterrichtsgesetzes ist vorgesehen, 
daß die "Schulen" bestimmt werden, an denen 
staatliche Religionslehrer angestellt werden. 
Diese Formulierung ist insofern nicht richtig, 
als es hiebei nicht auf die Schul1en, sondern auf 
die Zahl der Lehrerstellen ankommt. 

Zu Abs. 3: 

Dieser neu eingefügte Absatz übernimmt die 
hisher . im Durchführungserlaß zum Religions­
unte.rnchtsgesetz und auch in früheren Vor­
schriften enthalten gewesene Bestimmung, daß 
Schüler zu Religionsunterrichtsgruppen (früher 
Religionsstationen ·genannt) zusammengezogen 
werden können. 

Zu Abs. 4: 

§ 3 Ahs. 4 des bish~rigen Gesetzes bestimmt, 
.daß "alle Rel~gionslehrer in der Ausübung ihrer 
Lehrtätigkeit den Disziplinarvorschriften der 
Schulgesetze ui:nerstehen". Unter Disziplinarvor­
schriften ist aber bei Bediensteten begrifflich nur 
das Disziplinarrecht bei öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnissen zu verstehen, während in 
der vorliegenden Bestimmung - da es auch 
staatliche Vertragslehrer für Religion und kirch­
lich hesteUte Religionslehrer gibt - die in den 
Schulgesetzen enthaltenen Verhaltensvorschriften 
der Lehrer gemeint sind. Der Verfassungs­
gerichtshof hat daher in ,seinem Erkenntnis vom 
28. März 1953, Z. V 26/52, festgestellt, daß der 
Ausdruck "Disziplinarvorschriften" im ~ gegebe­
nen Zusammenhang nicht sehr glücklich gewählt 
ist, weshalb nunmehr der Ausdruck "schulrecht­
liehe Vorschriften" vorgesehen ist. 

u A s. 1: 

Durch die Ersetzung des Wortes ,., V ertrags­
lehrer" im bisherigen Gesetz durch das Wort 
"Lehrer" in der Novelle soll die eingangs be­
gründete Pragmatisierungsfähigkeit der staat­
Echen Religionslehrer geschaffen werden. Damit 
ist nicht gesagt, daß nunmehr alle staatlichen 
Religionslehrer von Gesetzes. wegen in ein 
öffen1J~ich-rechtliches (pragmatisch.es) Dienstver~ 
hältnis übergeführt werden oder im Verwal­
tungswege zu übe.rführen sind, sondern nur daß 
sie so wie alle übrigen L~hrer an öffentlichen 
Schulen 'bei Zutreffen ·der dienstrechtlichen 
V ora ussetzungen pragma tisiert werden können. 
Im übI:igen umfaßt das Wort Religionslehrer 
sowohl geistliche als auch Laien-Religionslehrer. 

Zu Abs. 2: 

Die neu aufgenommene Bestimmung des zwei­
ten Satzes, daß vor Aufna'hme in das öffentlich­
rechtliche Dienstverhältnis als ReligionsJiehrerdie 
kirchliche {religion~gesellschaftliche) Behörde zu 
hören ist, ergibt sich nicht nur daraus, daß die 
meisten der in Betracht kommenden Personen 
vorher in einem dienstrechtlichen oder, was die 
Geistlichen der katholischen Kirche anlangt, in 
einem dienstrechtsähnlichen Verhä'ltnis· zur 
Kirche stehen, sondern auch aus der Zuständig­
keit der Kirche zur Befähigungs- und Ermächti­
gungserklärung. 

Zu Abs. 3: 

Da die Religionslehrer für ihre Lehrtätigkeit 
an 'den Besitz der kirchlichen (reWigionsgesell­
schaftlichen) Ermächtigung gebunden sind, ergibt 
sich die Notwendigkeit einer gesetzlichen Rege­
lung für den Fall des Entzuges der Ermächti­
gung. Der Entwurf sieht für diese - erfahrungs­
gemäß äußerst selten eintretenden - Fälle die 
Möglichkeit eine,r anderweitigen Verwendung 
- etwa als Lehrer in weltlichen Fächern -
durch den Dienstgeber unter Aufrechterhaltung 
des Dienstverhältnisses vor, wobei eine Ableh­
nung der anderweitigen Verwendung durch den 
Bediensteten als Dienstaustritt gilt. 

Zu Abs. 4: 

Bei vertrag11ich angestellten Religionslehrern 
wird der Entzug der kirchlichen (religionsgesell­
schaftllichen) Ermächtigung - sofern nicht 
gleichzeitig ein ,gesetzlicher Entlassungsgrund 
vorliegt - als gesetzlicher Kündigllngsgrund für 
den Dienstgeber aufgestellt, doch kann im Sinne 
des Abs. 3 das Dienstverhältnis mit einer ander­
weitigen Verwendung fortgesetzt werden. 

Zu Abs. 5: 

Bei pragmatischen Religionslehrern ergibt sich 
1m Falle des Entzuges der kirchlichen (re1igion~-
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gesellschaftlichen) Ermächtigung die Frage, 
welche dien§trechtlichen Folgen der Entzug der 
Ermächtigung hat, wenn der Relrgionslehrer von 

. der Gebiet'skörperschaft nicht anderweitig 
weiterverwel'ldet oder bei Vorliegen der all­
gemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen in 
den Ruhestand versetzt wird oder zu entlassen 
ist. Der vorliegende Entwurf sieht in diesem 
Falle vor',daß der Religionsl~hrer aus dem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis auszu­
scheiden und - aus der Erwägung, daß er nicht 
schlechter als ein Vertragsbediensteter gestellt 
werden kann - so zu behandeln ist, als ob er 
Vertragsbediensteter gewesen wäre. Er wird 
aho, wenn er nicht als Vertragsbediensteter 
anderweitig weiterverwendet wird, zu kündigen, 
im Falle eines Entlassungsgrundes aber zu ent­
lassen sein. Da er jedenfalls im Sinne der sozial­
versicherungsrechtlichen Vorschriften (§ 311 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) nach­
zuversichern ist, bleibt ihm die Zeit seiner Tätig­
keit als Religionslehrer für die Bemessung der 
Sozialversicherungspension gewahrt. 

Zu § 5: 

Da die kirchlicli bestellten Religionslehrer in 
.gleicher Weise wie die staa tlich angesteillten 
Religionslehrer an ,den öffentlichen Schulen 
Religionsunterricht erteilen, erscheint es geboten, 
daß sie auch die für die staatlichen Religions­
lehrer an den einzelnen Schularten als besondere 
Anstellungserfor,dernisse vorgeschriebene all­
gemeine Vorbildung aufweisen. 

Zu § 6: 

Zu Abs. 1: 

Hier liegt nur eine terminologische Änderung 
vor. 

Zu Abs. 2: 

§ 6 A'bs. 2 des hisherigen Gesetzes sieht vor, 
daß die kirchlich bestellten Religionslehrer, die 
außerhalb ihres Wohnortes Rel~gionsunterricht 
erteilen, AnSpruch auf Wegentschädigung haben. 
Die in Durchführung hiezu ergangene Verord­
nung vom 23. September 1950, BGBl. Nr. 198, 
erklärte hiefür die Reisegebührenvorschrift für 
anwendbar. Da nunmehr im -§ 6 Abs. 3 des 
Novellenentwurfes von Gesetzes wegen vor­
gesehen ist, daß die geltenden Reisegebühren­
vorschriften auf kirchlich bestellte ReEgionsleh­
rer Anwendung finden, erübrigt sich die bis­
heri.ge Bestimmung des Abs. 2 samt der hiezu 
ergangenen Verordnung. 

Der neue § 6 Abs. 2 übernimmt nunmehr die 
bisher im Durchführungserlaß zum Religions­
unterrichtsgesetz vorgesehene Bestimmung, daß 
eine Vergütung für ,die Erteilun,g des Religions­
unterrichtes nur gewährt wird, wenn mindestens 
fünf Schüler regelmäßig am Religionsunterricht 
m emer Religionsunterrichtsgruppe teilnehmen. 

5 

Zu Abs. 3: 

Auch diese Bestimmung ist aus dem geltenden 
Durchführungserlaß zum Reli.gionsunterrichts­
gesetz übernommen und wird hiemit gesetzlich 
festgelegt. Ihr Zweck ist die dienstrechtliche 
Sicherung der kirchlich bestellten Religions­
lehre~ und die Kffiarstellung ihrer besoldungs­
rechthchen Verhältnisse. 

Zu Ziffer 3 (§ 7 a): 

Gemäß § 2 Abs. 1 des Religionsunterrichts­
gesetzes: wird der Religionsunterricht - un­
beschwet ,des obersten Leitungs- und Aufsichts­
rechtes ,des Bundes - durch die betreffende ge­
setzlich anerkannte Kirche oder Religionsgesell­
schaft hesorgt; geleitet und unmittelbar beauf­
sichtigt. Das Religionsunterrichtsgesetz in seiner 
bisheri'gen Fassung hat nun in der Tenclenz,den 
Personalaufwand für den staatlich angeordneten 
Religionsunterricht vom Staate tragen zu lassen, 
nur die Besoldung der Religionslehrer geregelt!. 
Zu einem geordneten Unterricht gehört aber 
wesentlich auch die Inspektion. Der eingefügte 
§ 7 a sieht daher vor, daß eine auf Antrag der 
kirchlichen Behörden und nach Anhören der 
Landesschulbehörden vom zuständigen Bundes­
ministerium im Einvernehmen mit ,dem Bundes­
kanzleramt und dem Bundesministerium für 
Finanzen nach den Erfor,dernissen festzusetzende 
Zahl von kirchlichen Religionsinspektoren, so­
fern sie staatlich angestellte oder kirchlich be­
stellte Religionslehrer sind, dienstrechdich wie 
Fachinspektoren für einzelne Gegenstände zu be­
handeln sind, das heißt, daß sie die nötige Lehr­
pflichtermäßigung ~der Lehrpflichtbefreiung so­
wie einen Verwendungszuschuß und erforder­
lichenfalls ein Reisekostenpauschale erhalten, 
ohne daß sich ihre ,dienstrechtliche Stellung als 
Lehrer ändert. 

Der aus dem Titel der Schulaufsicht vom 
Bund hiefür zu tragende Personalaufwand be­
trägt jährlich etwa eine Million Schilling.· 

Zu . Artikel 11: 

Die Aufhebung ,der sogenannten Wegentschä­
digungsverordnung für Religionslehrer ergibt 
sich aus d'er Aufhebung des bisherigen § 6 Abs. 2 
des Religionsun~errichtsgesetzes. 

Zu Artikel III: 

Das Erfordernis der übereinstimmenden Lan­
desgesetze ist im § 42 des übergangsgesetzes 
vom 1. Oktober 1920 in der geltenden Fassung 
hegründet und war auch für das Inkrafttreten 
des Stammgesetzes maßgebend. 

Zu Artikel IV: 

Die Vollzugsklausel entspricht jener des Reli­
gionsunterrichtsgesetzes, BGEL Nr. 190/1949. 
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Gegenüberstellung: 

Bis her i ger Tex t: 

Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, betreffend 
den Religionsunterricht in der Schule. 

§ 3. (1) Die Religionslehrer an den vom Bunde 
erhaltenen mittleren Lehranstalten, an ,denen 
Religionsunterricht veipflichtender Lehrgegen­
stand ist (§ 1 Abs. 1), wer,den vom Bunde an­
gestellt. 

(2) Die Religionslehrer an den übrigt:n öffent­
lichen Schulen, an denen Religionsunterricht ver­
pflichtender Lehrgegenstand ist (§ 1 Abs. 1), 
werden entweder 

a) von der Gebietskörperschaft (Bund, Län­
der), die gemäß § 2 des Lehrerdienstrechts­
Kompetenz,gesetzes, BGBl. Nr. 88/1948, die 
Diensthoheit über die Lehrer der ent­
sprechenden' Schulen ausübt, angestellt 
oder 

b) von der betreffenden gesetzlich anerkann­
ten Kirche oder ReIigionsgesellschaft be­
stehlt. 

(3) Die Schulen, bei denen nach Abs. 2 lit. a 
vorzugehen ist, bestimmt die Gebietskörper­
schaft auf Antrag der zuständigen kirchlichen 
(religionsgesellschaftlichen) Behör,de. 

(4) Alle Religionslehrer unterstehen in der 
Ausübung ihrer Lehrtätigkeit den Disziplinar­
vorschriften der Schulgesetze. 

§ 4. (1) Die gemäß § 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a 
von den Gebietskörperschaften (Bund, Länder) 
angestellten Religionslehrer sind Bedienstete der 
betreffenden Gebietskörperschaft. Auf sie finden 
die für die Vertragslehrer an öffentlichen Schulen 
geltenden Vorschriften des Dienstrechtes ein­
schließlich des Besoldungsrechtes Anw.endung. 

(2) Die Gebietskörperschaften (Bund" Länder) 
dürfen nur solche Personen als Religionslehrer 
anstellen, die von der zuständigen ki,rchlichen 
(religionsgesellschaftlichen) Behörde als hiezu be­
fähigt und ermächtigt 'erklärt sind. 

, 

iText des Novellenentwurfes: 
I 

Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, betreffend 
dbn Religionsunterricht in der Schule (Reli­

gionsunterrichtsgesetz). 
I § 3. (1) Die Religionslehrer an den öffentlichen 

SqI1Ulen, an denen Religionsunterricht Pflicht­
gegenstand ist, werden entweder 
! a) von der Gebietskörperschaft (Bund, Län­
! der), die gemäß § 2 des Lehrerdienstrechts­

Kompetenzgesetzes, BGBl. Nr. 88/1948, die 
Diensthoheit über die Lehrer der ent­
sprechenden SChulen' ausübt, angestellt 
oder 

I b) von der betreffenden gesetzlich anerkann­
I ten Kirche oder Religionsgesellschaft be­

stellt. 

I 

I 

i 
i (2) Die Anzahl der LehrersteIlen, die gemäß 

A:bs. 1 lit. a besetzt werden, bestimmt die Ge­
bietskörperschaft auf Antrag der zuständi,gen 
ktrchlichen (religionsgesellschaftlichen) Behörde. 

I (3) Gehören einem Religionsbekenntnis 
\\feniger als die Hälfte der Schüler einer Klasse 
an, so können die Schüler dieses Bekenntnisses 
aus mehreren solchen Klassen einer oder mehre­
rer Schulen zu Religionsunterrichtsgruppen zu-

I 
sammengezogen werden. ~ 

I (4) Alle Religionslehrer unterstehen in der 
Ausübung ihrer Lehrtätigkeit den schulrecht­
lithen Vorschriften. . 

i § 4. (1) Die gemäß § 3 Abs. 1 lit. a von den 
Gebietskörperschaften (Bund, Länder) angestelI·. 
trn Religionslehrer sind Bedienstete der betref­
fenden Gebietskörperschaft. Auf sie finden die 
fUr die Lehrer an den betreffenden öffentlichen 
SChulen geltenden Vorschriften des Dienstrechtes 
einschließlich des Besoldungsrechtes und, sofern 
es ~sich um Religionslehrer handelt, die zu der 
Gebietskörperschaft in einem öffentlich-recht­
lrchen Dienstverhältnis stehen, auch einschließ­
l~ch des Pensions- und des Disziplinarrethtes 
unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der 
f6lgenden Abs. 2 bis 5 Anwendung. 

I 
. (2) Die .Gebietskörpersch'aften (Bund, Länder) 

d1ürfen nur solche Personen als Religionslehrer 
apstellen, die von der zuständigen kirchlichen 
(religions gesellschaftlichen) Behörde als hiezu be­
f~higt und ermächtigt erklärt sind. Vor Auf­
dahme in das öffentlich~rechtliche Dienstverhält­
nis als Religionslehrer ~ ist die zuständige kirch-
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Bis her i ger Tex t: 

7 

Text des Novellenentwurfes: 

liche (religionsgesellschaftliche) Behörde zu hö­
ren. 

(3) W,ird einem unter Abs. 1 fallenden Re­
ligionslehrer die ihm erteilte Ermächtigung 
(Abs. 2) nach erfolgter Anstellung von der zu­
ständigen kirchlichen (religionsgesellschaftlichen) 
Behörde ent'zogen, so darf er für die Erteilung 
des Religionsunterrichtes nicht mehr verwendet 
werden. Er kann jedoch von der Gebietskörper­
schaft, deren Bediensteter er ist, unter Fort­
bestand des Dienstverhältnisses in eine seiner 
bisherigen Verwendungs(Entlohnungs)gruppe 
möglichst entsprechende anderweitige Dienst­
verwendung genommen werden, wenn er die 
besonderen Anstellungserfordernisse hiefür er­
füllt. Lehnt der Bedienstete die anderweitige 
Dienstverwendung ab, so ist die Ablehnung als 
Austritt aus dem Dienstverhältnis anzusehen. 

(4) Wird ein als Vertragsbediensteter angestell­
ter Religionslehrer nach Entzug der kirchlichen 
(religionsgesellschaftlichen) Ermä,chtigung von 
der Gebietskörperschaft, deren Bediensteter er 
ist, nicht in eine anderweitige Dienstverwendung 
unter Fortbestand des vertraglichen Dienstver­
hältnisses genommen, ohne daß ein Austritt aus 
dem Dienstverhältnis oder nach den V orschrif­
ten des Vertragsbedienstetenrechtes ein Grund 
Zur Entlassung oder für eine sonstige vorzeitige 
Auflösung des Dienstverhältnisses vorliegt, so 
gilt der Entzug der kirchlichen (religionsgesell- . 
schaftlichen) Ermächtigung für den Dienstgeber 
als Kündigungsgrund. . 

(5) Wird ein, im öffentlich-rechtlichen Dienst­
verhältnis angestellter Religionslehrer nach Ent­
zug der kirchlichen (religionsgesellschaftl:ichen) 
Ermächtigung von der Gebietskörperschaft, 
deren Bediensteter er ist, nicht in eine ander­
weitige Dienstverwendung unter Fortbestand 
des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses ge­
nommen, ohne daß ein Austritt aus dem Dienst­
verhältnis oder ein auf Entlassung lautendes 
Disziplinarerkenntnis oder ein den Verlust des 
Amtes zur Folge habendes rechtskräftigtes straf­
gerichtliches Urteil· vorl~egt, so ist er. sofern 
er nicht nach den allgemeinen Bestimmungen des 
Dienstrechtes wegen Dienstunfähigkeit - wobei 
der Entzug der kirchLichen (religionsgesellschaft­
lichen) Ermächtigung als solcher nicht als Dienst­
unfähigkeit gilt - oder wegen seines Alters in 
den dauernden Ruhestand versetzt wird oder 
wegen Erreichung der Altersgrenze von Gesetzes 
wegen in den dauernden Ruhestand tritt, aus 
dem .öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis unter 
Bedachtnahme auf die sozialversicherungs,recht­

·lichen Vorschriften auszuscheiden und nach 
Abs. 3 oder Abs. 4 so zu behandeln, als ob er 
Vertragsbediensteter wäre; hiebei sind die für 
die Erlangung höherer Bezüge ange,rechneten 
V ordienstzei ten hinsich dich der Höhe des Mo­
natsenngeltes zu berücksich'tigen. 
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Bi s her i ge r Tex t: Text des 'Novelfenentwurfes: 

§ 5. (1) Die gemäß § 3 Abs. 2 lit. b von den § 5. (1) Die gemäß § 3 Abs. 1: lit~ b von d.e~ 
gesetzlich aner~annten Kirchen und Religions- gesetzlich anerkannten Kirchen. und Religions­
gesellschaften bestellten Religionslehrer . müssen gesellschaften best'elltell ReligipIlslehrer . müssen 
die' österreichische Staatsbürgerschaft b~sitzen. In die österre,ichische : Stiaatsbürgersch.aft . besitzet?- . 
besonders begründeten Ausnahmefällen kann das, und -,- außer dem Erfordernisder.,klrchlich(reli~· 
zuständige Bundesministerium von diesem Er- gionsgesellschaftlich)' erklärten Befähigung :Und 
fordernis Nachsicht erteilen. Ermächtigung für die Erteilung des Religions-

(2) Durch die Bestellung dieser Religionslehrer 
wird ein Dienstverhältnis zu den Gebietskörper­
schafte~ (Bund, Länder) nicht begründet. 

§ 6. (1) Die im § 5 genannten Religionslehrer 
erhalten für ihre Lehrtätigkeit an öffentlichen 
Schulen eine Vergütung nach den Ansätzen des 
Entlohnungsschemas II L (§ 44 des Vertrags­
bedienstetengesetzes 1948, BGBI. Nr. 86/1948) 
zuzüglich der jeweiligen Teuerungszuschläge, 
nach den für die Lehrer der 'betreffenden Schul­
arten dort festgesetzten Entlohnungsgruppen. 

(2) Den im § 5 genannten Religionslehrern, die 
außerhalb .ihres Wohnortes Religionsunterricht 
erteiIen, ist außer ,den im Ahs. 1 angeführten 
Vergütungen erforderlichenfalls nach Maßgabe 
der Entfernung und der sonstigen lokalen Ver­
hältnisse eine Wegentschädigung nach Maßgabe 
der für die Vertragslehrer an öffentlichen Schulen 
geltenden Reisegehührenvorschriften zu gewäh-' 
ren. Das Nähere wird durch Verordnung des zu-. 
ständigen Bundesministeriums bestimmt. 

unterrichtes ~ hinsichtlich. der Vorbildung die . 
pesonderen Anstellungserfordemisse erfüllen, die 
für die im § 3 Albs.' 1 lit .. a genannten Reli­
gionslehrer gelten. In besqnders begründ~tt;:n 
Ausnahmefällen kann das zuständige. Bundes­
ministerium von dem Erfordernis der österrei-
chischen Staatsbürgerschaft Nach~idtt erteilen. 

(2) Durch die Bestellung dieser Religionslehrer 
,wird ein Dienstverhältnis zu den Gebietskörper­
,schaften (Bund, Länder) nicht begründet. 
, § 6. (1) Die im § 3 Abs. 1 lit. b genannt·en 
Religiorrslehrer erhalten für ihre Leh.rtätigkeit 
an öffentlichen Schulen eine Vergütung nach den 
Ansätzen des Entlohnungsschemas II L (§ 44 des 
Vertragsbediensietengesetzes 1948, BGB!. Nr. 86, 
in s·einer jeweils geltenden Fassung) zuzüglich, 
der jeweiligen Bezugszuschläge, nach den für die 
Lehrer der betreffenden Schularten dort fest-

. gesetzten Entlohnungsgruppen. 
(2) Auf eine derartige Vergütung besteht je­

doch kein Anspruch, wenn weniger als fünf 
Schüler eines Religionsbekenntnisses am gemein­
samen Religionsunterricht in einer Religions-
unterrichtsgruppe (§ 3 Abs. 3) teilnehmen. 

(3) Im übrigen finden hinsichtlich der Bemes­
sung der Vergütung für die im § 3 Abs. 1 lit. b 
genannten Religionslehrer die Bestimmungen des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBil. Nr. 86, 
in seiner jeweils geltenden Fassung, soweit sie sich 
auf Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas 
II L beziehen, dem Sinne nach - insbesondere 
hinsichtlich Dauer des Dienstverhältnisses, Kün­
digung, Abfertigung, Entlassung, Erkrankung, 
Todesfall - Anwendung. Desgleichen haben 

, diese Religionslehrer Anspruch auf Vergütung 
nach den für die Vertrags bediensteten des Bun­
des jeweils geltenden Reisegebührenvorschriften 
mit der Maßgabe, daß hei Religionslehrern, die 
Geistliche oder Ordens'angehörige oder Angehö­
rige von Diako,nissenanstalten sind, .derW ohnort 
als Dienstort g~k ' 
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